
 
Virtuelle Hauptversammlung 2020  

  

Synopse zu den unter Tagesordnungspunkt 8 
vorgeschlagenen weiteren Satzungsänderungen 
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Tagesordnungspunkt 8 

TOP 8 Bisherige Fassung Vorgeschlagene Fassung 

a) § 3 Absatz 3 Satz 1  

 „Die Inhaber der Aktien sind verpflichtet, 
der Gesellschaft die für die Aktienregis-
tereintragung gesetzlich geforderten Anga-
ben mitzuteilen.“ 

„Die Aktionäre sind verpflichtet, der Gesell-
schaft die für die Aktienregistereintragung 
gesetzlich geforderten Angaben mitzutei-
len.“ 

b) § 3 Absatz 3 Satz 2  

 „Mitzuteilen ist ferner, inwieweit die Aktien 
demjenigen, der als Inhaber im Aktienre-
gister eingetragen werden soll, auch gehö-
ren.“ 

„Mitzuteilen ist ferner, inwieweit die Aktien 
demjenigen, der im Aktienregister eingetra-
gen werden soll, auch gehören.“ 

c) § 3 Absatz 3 Satz 3  

 „Besitzt der Inhaber eine elektronische Ad-
resse, so ist auch diese mitzuteilen.“ 

entfällt 

d) § 3 Absatz 4 Satz 1  

 „Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Ak-
tionär nur, wer als solcher im Aktienregis-
ter eingetragen ist.“ 

„Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen 
Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und 
gegen den im Aktienregister Eingetrage-
nen.“ 

e) § 3 Absatz 4 Satz 2  

 „Die Eintragung als Aktionär im eigenen 
Namen für Aktien, die einem anderen ge-
hören, erfolgt unter folgenden Vorausset-
zungen:“ 

„Die Eintragung im eigenen Namen für Ak-
tien, die einem anderen gehören, erfolgt 
unter folgenden Voraussetzungen:“ 

f) § 3 Absatz 5  

 „Solange und soweit die Eintragung eines 
Aktionärs im eigenen Namen für Aktien, 
die einem anderen gehören, die Höchst-
grenze von 2 % des satzungsmäßigen 
Grundkapitals überschreiten, bestehen 
aus der Eintragung keine Stimmrechte.“ 

„Solange und soweit die Eintragung im ei-
genen Namen für Aktien, die einem ande-
ren gehören, die Höchstgrenze von 2 % 
des satzungsmäßigen Grundkapitals über-
schreitet, bestehen aus der Eintragung 
keine Stimmrechte.“ 
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Tagesordnungspunkt 8 

TOP 8 Bisherige Fassung Vorgeschlagene Fassung 

g) § 3 Absatz 6  

 „Die Regelungen der Absätze 3 bis 5 tre-
ten am 1. Januar 2010 in Kraft und sind ab 
diesem Tag auch auf bestehende Eintra-
gungen anzuwenden.“ 

„Die Regelungen der Absätze 3 bis 5 traten 
am 1. Januar 2010 in Kraft und sind ab die-
sem Zeitpunkt in der jeweils geltenden Fas-
sung auch auf bestehende Eintragungen 
anzuwenden.“ 

h) § 6 Absatz 3  

 „Ist der Aktionär im eigenen Namen für Ak-
tien, die einem anderen gehören, von 
mehr als 0,1 % des satzungsmäßigen 
Grundkapitals eingetragen, so muss der 
Gesellschaft für die angemeldeten Aktien 
eine Offenlegung nach § 3 Abs. 4 Lit. b) 
dieser Satzung mindestens 3 Tage vor der 
Hauptversammlung zugehen.“ 

„Besteht eine Eintragung im Aktienregister 
im eigenen Namen für Aktien, die einem 
anderen gehören, von mehr als 0,1 % des 
satzungsmäßigen Grundkapitals, so muss 
der Gesellschaft für die angemeldeten Ak-
tien eine Offenlegung nach § 3 Abs. 4 Lit. 
b) dieser Satzung mindestens 3 Tage vor 
der Hauptversammlung zugehen.“ 

i) § 6 Absatz 4  

 „Die Übermittlung der Mitteilungen nach 
§§ 125 Abs. 2, 128 Abs. 1 S. 1 des Aktien-
gesetzes ist in Bezug auf die Tagesord-
nung, etwaige Ergänzungsverlangen und 
die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 Ak-
tiengesetz auf den Weg der elektronischen 
Kommunikation beschränkt. Dasselbe gilt 
für die Vorschläge zur Beschlussfassung. 
Auf Wunsch eines Aktionärs sendet die 
Gesellschaft ihm diese Unterlagen in Pa-
pierform zu.“ 

entfällt 

j) § 8 Absatz 1 Satz 2  

 „Ist er nicht erschienen oder nicht bereit, 
die Versammlung zu leiten, leitet ein von 
ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats 
die Versammlung, in Ermangelung einer 
solchen Bestimmung das von den Auf-
sichtsratsmitgliedern der Aktionäre gemäß 
§ 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz ge-
wählte Mitglied.“ 

„Ist er nicht erschienen oder nicht bereit, 
die Versammlung zu leiten, leitet ein von 
ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats 
die Versammlung, in Ermangelung einer 
solchen Bestimmung das weitere Auf-
sichtsratsmitglied der Aktionäre in dem 
Ausschuss gemäß § 13 Absatz 3 Satz 3 
dieser Satzung (Vermittlungsausschuss).“ 

 
 


